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Einleitung 

Die vorliegende Untersuchung orientiert sich nicht an einem bestimmten 
Verfahrenstyp  von Normenkontrolle, sondern macht sie als Funktion, i.S. 
einer direkten oder indirekten Prüfung von Gesetzen durch das BVerfG auf 
ihre Verfassungsmäßigkeit  oder -Widrigkeit hin, zu ihrem Gegenstand. Eine 
solche Prüfung findet nicht nur im Verfahren  der konkreten 
(Art. 100 11 GG, §§ 80ff.  BVerfGG) und abstrakten (Art. 93 I Ziff.  2 GG, 
§§ 76ff.  BVerfGG) Normenkontrolle statt, sondern auch, wenn sich die Ver-
fassungsbeschwerde eines Bürgers (Art. 93 I Ziff.  4 a GG, §90 BVerfGG) 
oder einer Gemeinde oder eines Gemeindeverbands (Art. 93 I Ziff.  4 b GG, 
§ 91 BVerfGG) gegen ein Gesetz richtet (individuelle Normenkontrolle). 
Ferner kann es im Wahlprüfungsverfahren  (Art. 41 I I GG) vorfrageweise 
auf die Verfassungsmäßigkeit  des Wahlgesetzes ankommen, kann im Bun-
desorganstreit über die Verfassungsmäßigkeit  von Gesetzen (Art. 931 
Ziff.  1 GG) und im Föderativstreit (Art. 93 I Ziff.  3 GG) um die Gesetzge-
bungskompetenz gestritten werden1. Aus zeitlichen und räumlichen Grün-
den wird aber hier nur die Prüfung von Gesetzen wegen ihrer sachlichen, 
nicht dagegen wegen ihrer förmlichen Vereinbarkeit oder Unvereinbarkeit 
mit dem Grundgesetz behandelt. Diese Prüfung wird im Prinzip nicht unter 
prozeßrechtlichem Aspekt erörtert. Die Arbeit beschränkt sich vielmehr auf 
die Frage der Verfassungsinterpretation  im Rahmen der so verstandenen 
Normenkontrolle. Verfassungsprozeßrechtliche  Erwägungen werden nur 
insoweit miteinbezogen, als sie für die Art und Weise, wie das BVerfG das 
Grundgesetz interpretiert, belangvoll sein könnten. 

Der erste Teil enthält eine knappe Darstellung der historischen Bedingun-
gen, die zur Einfügung der Normenkontrolle in das Grundgesetz geführt 
haben sowie der Rolle, die sie seitdem gespielt hat (I. Kapitel), worauf eine 
kritische Skizzierung des Selbstverständnisses des BVerfG bezüglich seiner 
verfassungsrechtlichen  Stellung und der sich daraus für die Normenkon-
trolle ergebenden Konsequenzen folgt (II. Kapitel). Sodann erfolgt die 
eigene Stellungnahme angesichts des Problems der verfassungsrechtlichen 
Verortung und Funktion der Normenkontrolle (III., IV. und V. Kapitel). Als 
Ergebnis jener Verortung der Normenkontrolle im Laufe der geschicht-
lichen Entwicklung und im Gefüge der Staatsfunktionen werden zugleich 
Anforderungen  an die Methode der Verfassungsinterpretation  im Rahmen 
der Normenkontrolle gestellt. 

1 Vgl. Bogs, 31 f., Gusy 40. 



14 Einleitung 

Der zweite Teil enthält eine unter diesem Aspekt erfolgende kritische 
Bewertung der Leistungsfähigkeit des traditionellen juristischen Hand-
werkszeugs (I. Kapitel), mancher neuerer Methodenansätze, die die heutige 
Methodendiskussion in der Staatsrechtslehre maßgeblich beeinflußt haben 
(II. Kapitel), mehrerer Argumentationsfiguren,  die entweder in der Recht-
sprechung des BVerfG oder in der Lehre als methodische Vehikel zur Legiti-
mierung des Interpretationsvorgangs bei der Normenkontrolle benutzt wor-
den sind (III. Kapitel) sowie des neueren funktionell-rechtlich geprägten 
Ansatzes der Normenkontrolldichte (IV. Kapitel). Im Anschluß an diesen 
Ansatz wird ein eigener Alternatiworschlag gemäß den im ersten Teil ent-
wickelten Richtlinien und in Zusammenhang mit den im I. Kapitel des zwei-
ten Teils gemachten Vorschlägen zu einem neuen Verständnis des Metho-
denkanons vorgestellt. Das den zweiten Teil abschließende V. Kapitel 
beschäftigt sich mit der Frage, welche Konsequenzen ihre voraussichtlichen 
Folgen, die sich aus der Eigenart des einzelnen zu behandelnden Falls erge-
ben, für die verfassungsgerichtliche  Entscheidung bei der Normenkontrolle 
haben können. Der am Ende der Arbeit stehende Ausblick faßt den eigenen 
Ansatz systematisch zusammen und setzt sich summarisch mit dem vom 
BVerfG praktizierten Paradigma von Normenkontrolle auseinander. 

Die Untersuchung bewegt sich nicht allein auf abstrakt-theoretischer 
Ebene. Es wird vielmehr von konkreten geschichtlichen Problemen ausge-
gangen, welche die Normenkontrolle betreffen;  ihre theoretische Ausarbei-
tung dient dann dazu, zu Ergebnissen im Hinblick auf die normenkontrol-
lierende Tätigkeit des BVerfG zu gelangen. Hier handelt es sich also nicht 
um eine Theorie für die Theorie, sondern um eine Theorie der Praxis. Unter 
diesen Umständen ist freilich die Behandlung einer Reihe wichtiger verfas-
sungsgerichtlicher Entscheidungen unverzichtbar. 

Ziel ist es, Grenzen der Normenkontrolle zu fixieren, welche dem BVerfG 
ermöglichen, sowohl grundgesetzlich gegenüber gesetzgeberischen Eingrif-
fen gewährleistete Positionen als auch den legitimen Entscheidungsspiel-
raum des Gesetzgebers selbst nicht zu tangieren. Es fragt sich, mit anderen 
Worten, welche Rolle der Normenkontrolle innerhalb eines demokratischen 
Gemeinwesens, wie das vom Grundgesetz vorgesehene, zukommt und mit 
welchen spezifischen Mitteln die sich daraus ergebenden Aufgaben zu 
bewältigen sind. 

Es wird freilich nicht versucht, auf diese Fragen eine ein für allemal gül-
tige Antwort zu liefern, sondern nur einen „Arbeitsvorschlag" zu machen, 
der Anlaß zu weiterer Diskussion geben könnte. Probleme, die sich der Pra-
xis täglich neu stellen, könnte jedenfalls keine Theorie im voraus in allen 
Details lösen, sondern nur einen allgemeinen Rahmen angeben, innerhalb 
dessen sie gelöst werden können. Deswegen wird auch in der vorliegenden 
Arbeit manches bewußt offen  gelassen. 



Erster  Teil 

Die Normenkontrolle im Gefüge der Staatsfunktionen 

I. Die Normenkontrolle 
im Laufe der geschichtlichen Entwicklung 

1. Die Epoche des Konstitutionalismus 

Die Gestaltung der Normenkontrolle durch das Grundgesetz für die Bun-
desrepublik Deutschland stellte ein Novum in der deutschen Verfassungs-
geschichte dar. 

Ansätze zu einem richterlichen Prüfungsrecht  gegenüber der Verfas-
sungsmäßigkeit von Gesetzen gab es jedoch bereits in der Zeit des Deut-
schen Bundes, die sich aber nicht durchsetzen konnten1. Auch die Paulskir-
chenverfassung ließ die Möglichkeit einer solchen Prüfung offen,  da sie in 
§ 126 g „Klagen deutscher Staatsbürger wegen Verletzung der durch die 
Reichsverfassung ihnen gewährten Rechte" beim Reichsgericht vorsah la. 
Infolge des Scheiterns jener Verfassung, welche auch einen umfangreichen 
Grundrechtekatalog enthielt, kam es dazu jedoch nicht. 

Unter der Verfassung des Deutschen Reiches vom 16. Apri l 1871 fand keine 
gerichtliche Prüfung von Reichsgesetzen auf ihre inhaltliche Übereinstim-
mung mit den Verfassungsvorschriften  hin statt. Von der Rechtsprechung 
wurde eine solche Prüfung nicht in Anspruch genommen2, von der Staats-
rechtslehre überwiegend abgelehnt3. 

Bismarck hatte sie kurz vorher in einer Rede vor dem preußischen Abge-
ordnetenhaus im Jahre 1863, also während des preußischen Budgetkon-
flikts, entschieden zurückgewiesen. „Die politische Zukunft des Landes" 
dürfe nicht von den Richtern „abhängig gemacht werden"4. Die Nähe zum 
Gedankengang der herrschenden Meinung im Staatsrecht, wie sie von den 

1 Vgl. E. R. Huber I, 1057. 
l a Vgl. auch § 126 a, in bezug auf Klagen der Einzelstaaten. 
2 Vgl. RGZ 9, 232 (getroffen  am 17.2.1883); F. Neumann I, 518. Anders Peine, 545. 
3 Dazu Dopatka II, 34ff.; E. R. Huber I, 1059ff.;  F. Neumann I, 518; Ladeur, in: 

Hase / Ladeur, 90ff.,  Scheuner IV, 39f., 51; Simon, 1255f.; Stern II, 969ff.;  Wenden-
burg, 24ff.;  breitere Befürwortung  fand in der Lehre die Prüfung des formell  verfas-
sungsmäßigen Zustandekommens der Gesetze. Vgl. E. R. Huber I, 1059, Anm. 14, 
Wendenburg 27, Anm. 153. 

4 Kohl, 172. 


